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Alle Rechte an dieser Präsentation sind vorbehalten. Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Die darin 
enthaltenen Informationen sind vertraulich. Die Präsentation und ihre Inhalte dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der GrECo 
International AG nicht verwendet, übersetzt, verbreitet, vervielfältigt und in elektronischen Systemen verarbeitet werden. Insbesondere ist 
eine Weitergabe an Dritte nicht gestattet. 
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1 Multiline für Gemeinden - Anhaltsquotierung 

1.1 Angebot 

  

für Vertreter juristischer Personen, deren Aufsichtsorgane und für juristische Personen und deren Mitarbeiter 

Versicherungsnehmerin Marktgemeinde Telfs 

Versicherungsmakler GrECo International AG 

 

 
Versicherungssummen in EUR 

Jahres-Nettoprämie  

zzgl. 11 % Versicherungssteuer in EUR 

Teil B (Directors & Officers)   1.000.000,00 

 1.500.000,00 

 3.100,00 

 3.350,00 

Teil C (Strafrechtsschutz)  500.000,00 

                       1.000.000,00 

 1.500,00 

                                                  1.900,00  

Die Strafrechtsschutz-Deckungssumme ist 2-fach maximiert. 

Teil D (Vertrauensschaden)  1.000.000,00  3.500,00 

 

Selbstbehalt 
Teil D (Vertrauensschadenversicherung) 
Selbstbehalte je Versicherungsfall (generell) in EUR  10.000,00 

 

Versicherer Teil B (Directors & Officers):  

 Everest Insurance (Ireland), DAC  
mit einem Anteil in Höhe von 100% 

Teil C (Strafrechtsschutz): 

 Everest Insurance (Ireland), DAC  
mit einem Anteil in Höhe von 100% 

Teil D (Vertrauensschaden-Versicherung): 

 Everest Insurance (Ireland), DAC  
mit einem Anteil in Höhe von 100% 

Bedingungen AVB Multiline Gemeinde GrECo JLT 03/2018 

Besondere Bedingungen Führungs- und Prozessführungsklausel 
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Angebotsvorbehalte Das vorliegende Angebot steht unter dem Vorbehalt der positiven Bewertung 

folgender Risikoinformationen: 

 Aktueller und rechtsgültig unterzeichneter Gemeinde Multiline-

Fragebogen (nicht älter als 3 Monate zu Versicherungsbeginn) 

 Voraussetzung für die Straf-RS-Prämie ist, dass es in den letzten 

Jahren außerhalb des Straßenverkehrs keine Straf- oder Verwaltungs-

strafverfahren gab und auch keine Anzeichen bevorstehender 

Verfahren vorhanden sind. 

Angebotsbindungsfrist Zwei Monate ab Ausstellungsdatum 

 

Dieses Angebot gilt frei von bekannten Pflichtverletzungen. Es basiert auf den Angaben in den uns vorgelegten 
Risikoinformationen. Das Angebot gilt vorbehaltlich positiver Bewertung der in der Rubrik 
„Angebotsvorbehalte“ genannten Dokumente. Sofern dort auf einen Fragebogen Bezug genommen wird, ist 
dieser vollständig auszufüllen und rechtsgültig zu unterzeichnen. Bei Vertragsbeginn darf der Fragebogen 
nicht älter als drei Monate sein. 

Die Beantwortung der im Fragebogen gestellten Fragen gilt gegenüber den oben genannten Versicherern als 

vorvertragliche Angabe zu gefahrerheblichen Umständen im Sinne des Versicherungsvertragsgesetzes. Dies gilt 

auch, sofern der verwendete Fragebogen nicht von der DUAL Deutschland GmbH erstellt wurde, da sich die oben 

genannten Versicherer insoweit die Fragen ausdrücklich zu Eigen machen. Der Fragebogen wird wesentlicher 

Bestandteil des Versicherungsvertrages. 

 

1.2 Bemerkungen zum Angebot 

Bei Teil D (Vertrauensschadenversicherung) gilt seitens Versicherer folgende Klausel als vereinbart: 

„Ausschluss Schäden durch Vorspiegelung falscher Identität“: 

Es besteht kein Versicherungsschutz für Schäden am Vermögen die von außenstehenden Dritten durch 
Vorspiegelung einer falschen beziehungsweise fremden Identität (z. B. als Organ des Unternehmens oder als 
Geschäftspartner) verursacht werden. 

Die eventuelle Mitversicherung von etwaigen Tochterunternehmen sollte im Risikodialog noch evaluiert werden. 

1.3 Weitere Vorgangsweise 

Das vorliegende Angebot steht unter dem Vorbehalt der positiven Bewertung folgender Risikoinformationen: 

 Aktueller und rechtsgültig unterzeichneter Gemeinde Multiline-Fragebogen 
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2 Multiline für Gemeinden - Deckungsumfang 

2.1 D&O (Directors & Officers) Versicherung 

Versichertes Risiko Die Deckung beinhaltet  

• die gerichtliche und außergerichtliche Abwehr ungerechtfertigter 
Schadenersatzansprüche sowie 

• die Befriedigung begründeter Schadenersatzansprüche wegen reiner 
Vermögensschäden aufgrund von Schadenersatzansprüchen  

• Dritter (z. B.: Gläubiger, Aktionäre, etc./Außenhaftung) oder 
• des eigenen (versicherten) Unternehmens (Innenhaftung). 

Versicherte Personen Alle ehemaligen, gegenwärtigen und zukünftigen Mitglieder der 

• Geschäftsleitung (Vorstand, Geschäftsführer, etc.), 
• von Aufsichtsorganen (Aufsichtsrat, Verwaltungsrat, Beirat, etc.)  
• sowie Prokuristen und leitende Angestellte, 
• Ehegatten und Erben von versicherten Personen. 

Versicherungsnehmer und 
Prämienzahler 

Die Gemeinde 

Zeitlicher Geltungsbereich Versichert sind Ansprüche, die während des versicherten Zeitraums geltend 
gemacht werden (claims-made Prinzip) 

Es besteht grundsätzlich unbeschränkte Rückwärtsversicherung für Ansprüche 
aufgrund einer Pflichtverletzung vor dem versicherten Zeitraum, sofern diese 
nicht bekannt waren. 

Möglichkeit einer Nachhaftungsperiode nach Beendigung der Versicherung (meist 
ist eine automatische Nachmeldefrist inkludiert zwischen 5 und 10 Jahren). 

Örtlicher Geltungsbereich Weltweit 

Versicherungssumme EUR 1.000.000,00 bzw. 1.500.000,00 (lt. Angebot) 

Selbstbehalt -  

Welche Ausschlüsse sind zu 
beachten 

• Direkter Vorsatz der in Anspruch genommenen Person (bedingter Vorsatz 
ist mitversichert) 

• Strafen (Entschädigungen mit Strafcharakter (z. B. „punitive damages“) sind 
versichert, sofern kein gesetzliches Versicherungsverbot entgegensteht) 

• USA/Kanada – Innenansprüche, sowie Verstöße gegen bestimmte US-
Gesetze 

• Vorvertragliche Anzeigepflichtverletzungen (versicherte Personen, die eine 
arglistige Täuschung begangen haben) 
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2.2 Strafrechtsschutz-Versicherung 

Versichertes Risiko Der Versicherungsschutz umfasst die Kosten der Verteidigung und des 
Zeugenbeistands der versicherten Personen in Verfahren wegen des Vorwurfs der 
Verletzung einer Vorschrift des  

•  Strafrechts, 
•  Verwaltungs-Strafrechts, 
•  Disziplinar- und Standesrechts 

hinsichtlich Delikte, die sowohl fahrlässig, als auch vorsätzlich begangen werden 
können. 

Versicherungsnehmer und 
Prämienzahler 

Die Gemeinde 

Versicherte Die Gemeinde, ihre gesetzlichen Vertreter sowie sämtliche Mitarbeiter 

Zeitlicher Geltungsbereich Gedeckt sind Versicherungsfälle, die während der Vertragslaufzeit eintreten.  

Als Versicherungsfall gilt in der Regel die erste nach außen in Erscheinung tretende, 
behördliche Verfolgungshandlung. 

Versicherungssumme EUR 500.000,00 bzw. 1.000.000,00 (lt. Angebot / Aufstellung) 

Selbstbehalt - 

Welche Ausschlüsse sind 
grundsätzlich zu beachten 

• Strafverfahren in Zusammenhang mit dem Kartellrecht sowie mit Preis- 
und Ausschreibungsabsprachen 

• Verfahren in Zusammenhang mit der Verletzung verkehrsrechtlicher 
Bestimmungen 

• Im Falle der rechtskräftigen Verurteilung wegen einer vorsätzlich 
begangenen Straftat, entfällt rückwirkend der Versicherungsschutz. In 
diesem Fall ist der Versicherte verpflichtet, die erbrachten Leistungen rück 
zu erstatten. 
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2.3 Vertrauensschaden-Versicherung 

Versichertes Risiko Vertrauensschäden: 

• Die Vertrauensschaden-Versicherung ersetzt bis zur Höhe der 
vereinbarten Versicherungssumme, jene Vermögensschäden, die dem 
versicherten Unternehmen durch seine Vertrauenspersonen 
(Mitarbeiter) entstehen, sofern diese die Folgen von vorsätzlichen 
kriminellen Handlungen sind.  

• Bei Nichtidentifizierbarkeit des Schadenstifters genügt der Nachweis der 
überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Täterschaft. 

Drittschäden: 

• Gedeckt sind ferner Vermögensschäden Dritter, die von 
Vertrauenspersonen (Mitarbeiter) des versicherten Unternehmens durch 
vorsätzliche Delikte wie Diebstahl, Unterschlagung, Betrug oder Untreue 
bei Dritten verursacht werden und für die das versicherte Unternehmen 
haftet.  

Schäden durch Dritte: 

Versichert sind Schäden am Vermögen des versicherten Unternehmens, die von 
Dritten durch folgende beispielhaft aufgezählten Handlungen vorsätzlich 
verursacht werden: 

Datenmissbrauch, Hackerschäden, Fälschen von Zahlungsanweisungen, 
Überweisungsbetrug usw. 

Wesentliche Aspekte • Die Versicherung bietet weltweiten Versicherungsschutz. 
• Die Identifizierung des Täters ist nicht Voraussetzung für die Deckung. 
• Mit der vorhandenen Versicherungskapazität können auch größere Schäden 

abgedeckt werden (z. B.: Schädigung des Geschäftsergebnisses). 
• Die Entschädigungsleistung des Versicherers befreit den Täter nicht von 

persönlichen Schadenersatzpflichten.   

Versicherungsnehmer und 
Prämienzahler 

Die Gemeinde 

Versicherte Die Gemeinde (und bei Bedarf deren Tochterunternehmen) 

Als Vertrauenspersonen gelten Sehr umfassend ..... 

• Geschäftsführer 
• Vorstand 
• Aufsichtsrat, Verwaltungs- und Beirat 
• sowie generell alle Arbeitnehmer 
• Zeitarbeitskräfte 
• ausgeschiedene Mitarbeiter bis maximal 12 Monate nach Beendigung des 

Dienstvertrags 
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Örtlicher Geltungsbereich Weltweit 

Versicherungssumme EUR 1.000.000,- (lt. Angebot) 

Selbstbehalt EUR 10.000,- (lt. Angebot) 

Welche Ausschlüsse sind zu 
beachten 

• Schäden durch Vertrauenspersonen, nachdem ein versichertes 
Unternehmen erfahren hat, dass ein derartiger Tatbestand in seinen oder in 
Diensten Dritter durch diese Person schon verwirklicht wurde. 

• Entgangener Gewinn sowie mittelbare Schäden. 

• Schäden durch kriegerische Ereignisse, Unruhen, höhere Gewalt, 
obrigkeitliche Verfügung, Nuklearenergie. 

• Zum Teil – Schäden ohne Bereicherungsvorsatz. 

• Schäden, die nach dem Grundbedingungswerk in der Feuer-, 
Leitungswasser-, Einbruchsdiebstahl- oder Betriebsunterbrechungs-
Versicherung versicherbar sind.  

• Zum Teil Schäden durch Personen, die zu mehr als 15 % am Unternehmen 
beteiligt sind. 

 

 

 



  

   

 

GrECo International AG 

Versicherungsmakler und Berater in  
Versicherungsangelegenheiten 

1191 Wien, Elmargasse 2-4 
Reg.Nr. 24158374 

Tel. +43 (0)5 04 04-0 
Fax +43 (0)5 04 04-11 999 

office@greco.at 


